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3 Demmel 





Einleitung 

Blinde Menschen erhalten in der Bundesrepublik Deutschland zur Sicherung 
ihrer Eingliederung in die Gesellschaft unterschiedlichste Sozialleistungen. Soweit 
die Blindheit ihre Ursache in einem Sonderopfer hat, wie z. B. in einer Kriegsbe-
schädigung, Wehrdienstbeschädigung, Zivildienstbeschädigung, Impfschädigung 
oder Schädigung durch eine Gewalttat, sind die Hilfen im Bundesversorgungsge-
setz (BVG) verankert. Wenn die Erblindung Folge eines Arbeitsunfalles ist, erge-
ben sich die Hilfeleistungen aus dem SGB VII. Ist die Erblindung Folge eines 
Dienstunfalles, den ein Beamter erleidet, so ist das Beamtenversorgungsgesetz ein-
schlägig. 

Auch für Blinde, deren Sehverlust nicht auf einer der genannten Ursachen 
beruht, hält das Sozialrecht eine Fülle von Leistungen bereit. Diese finden sich, 
soweit es sich um medizinische Maßnahmen handelt, im SGB V (z. B. Ausstattung 
mit Hilfsmitteln nach § 33 SGB V), soweit es sich um die Eingliederung in das 
Arbeits- und Berufsleben handelt, im SGB III und im Schwerbehindertengesetz 
bzw. im SGB IX, dessen zweiter Teil seit 01. 07. 2001 das Schwerbehindertenge-
setz ersetzt hat, und im übrigen im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) insbesondere 
im Rahmen der Eingliederungshilfe (§§ 39 ff. BSHG). Auch das Steuerrecht 
begünstigt behinderte Menschen z. B. durch die Einräumung pauschaler Abzugs-
beträge nach § 33b EStG zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen '. 

Zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen und Nachteile 
sehen sowohl das soziale Entschädigungsrecht (§§ 31 - Grundrente - und 35 -
Pflegegeld - BVG) als auch das Sozialversicherungsrecht (§ 44 Abs. 1 SGB VII) 
und das Beamtenrecht (§§ 34 und 35 Beamtenversorgungsgesetz) laufende Geld-
leistungen vor. Nach diesen gesetzlichen Bestimmungen werden solche Leistungen 
allerdings nicht nur für Blinde, sondern auch für andere Behinderte erbracht. 

Trotz der seit Anfang des 19. Jahrhunderts einsetzenden Blindenbildung und der 
darauf basierenden Eingliederung in die Arbeitswelt zeigte es sich, daß eine befrie-
digende gesellschaftliche Eingliederung nur erreicht werden konnte, wenn ein 
Ausgleich für die dauernden blindheitsbedingten Mehraufwendungen und Nach-
teile geschaffen wurde. 

1 Vgl. zu den Sozialleistungen für Blinde Hennies: "Der Blinde im geltenden Recht" und 
zur Entwicklung des öffentlichen Blindenrechtes Scholler/Krause, S. 25 ff., zur Entwicklung 
des Sozialhilferechts, S. 48 ff. und zur Entwicklung der beruflichen und sozialen Rehabilita-
tion S. 60 ff. 

3* 
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Deshalb sind nach dem Zweiten Weltkrieg in den Bundesländern durch Landes-
gesetze und im Rahmen des BSHG durch § 67 BSHG (Blindenhilfe) Blindengeld-
regelungen auch für diejenigen Blinden erlassen worden, die keinen entsprechen-
den kausal begründeten Anspruch nach den oben genannten Gesetzen hatten. Diese 
Personen wurden als "Zivilblinde" oder "Friedensblinde" bezeichnet. 

Es hat sich ein aus den vorrangig eingreifenden Leistungen nach den Landesge-
setzen und der ergänzend hinzutretenden Blindenhilfe nach § 67 BSHG bestehen-
des "Blindengeldsystem " entwickelt, das eine besondere Komplexität aufweist2. 

Dieses Blindengeldsystem war und ist bis in die Gegenwart ständigen Verände-
rungen unterworfen. Einer Aufwärtsentwicklung mit einem starken Bestreben nach 
Vereinheitlichung bis zum Anfang der 80er Jahre folgten seither wiederholte Ein-
griffe im Rahmen des allgemein zu beobachtenden Abbaus von Sozialleistungen. 

Weil die Landesblindengeld- bzw. Landespflegegeldgesetze im Zusammenspiel 
mit der Blindenhilfe nach § 67 BSHG eine einmalige Erscheinung innerhalb des 
Sozialrechts darstellen, wird dieses System zum Gegenstand dieser Untersuchung 
gemacht. 

A. Gang der Untersuchung 

Für eine sinnvolle Weiterentwicklung des "Blindengeldsystems" kann die Dar-
stellung der historischen Entwicklung und ein systematischer Vergleich der Lan-
desgesetze hilfreich sein3. 

Im ersten Teil wird die Entwicklung der Blindengeldgesetze dargestellt. Im 
zweiten Teil folgt ein systematischer Vergleich der einzelnen Gesetze. 

Im dritten Teil folgt die Bewertung des gegenwärtigen Blindengeldrechts. In 
diesem Zusammenhang wird zunächst auf die sozialpolitischen Aspekte eingegan-
gen, weil diese die Grundlage für das Blindengeldrecht bilden. Danach wird 

2 Spezielle Leistungen für Blinde, einschließlich von Blindengeldleistungen oder Blinden-
renten bzw. Zuschlägen von Renten, werden auch in anderen Ländern gewährt. V gl. Scholler: 
Enzyklopädie des Blindenwesens, Belgien, S. 66; Dänemark, S. 103; Finnland, S. 212; Grie-
chenland, S. 236; Großbritannien, S. 247; Irland, S. 280; Island, S. 281; Luxemburg, S. 325; 
Norwegen, S. 357; Österreich, S. 362; Schweden, S. 406; Schweiz, S. 413 und Ungarn, 
S. 453. Ein ausgeprägtes Blindengeldsystem, wie es in der Bundesrepublik, bedingt aufgrund 
des föderalistischen Staatsaufuaues, besteht, findet sich unter diesen Gesetzen nicht. 

3 Hier kann nichts anderes gelten als für den internationalen Rechtsvergleich. Zur Bedeu-
tung des Rechtsvergleichs für die Weiterentwicklung des Rechts vgl. Großfeld, S. 37. Not-
wendig ist eine dogmatische Durchdringung, also eine systematische Vergleichung: Großfeld, 
S. 23 f. Vgl. auch Maydell, Bernd v.: Sozialpolitik und Rechtsvergleich, in: FS für Zacher, 
S. 591 ff.; Eichenhofer: Einführung in die Sozialrechtsvergleichung, NZS, 1997, S. 97 ff.; 
Zacher: Vorfragen zu einer Methode der Sozialrechtsvergleichung, in: Zacher, Methodische 
Probleme des Sozialrechtsvergleichs, 1977, S. 21 ff.; Eichenhofer: Sozialrechtsvergleich und 
Sozialrechtspflege in: SGB 1997, S. 257 ff. 
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geprüft, inwieweit das Blindengeldrecht mit dem Verfassungsrecht konform ist. In 
einem weiteren Schritt wird geprüft, in welchem Umfang ein verfassungsrechtli-
cher Bestandsschutz besteht. Schließlich wird zu den bestehenden Unterschieden 
in den Landesgesetzen Stellung genommen. Aufgrund der gewonnenen Erkennt-
nisse schließen sich im dritten Teil Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Blin-
dengeldrechts an. 

Die Arbeit wurde im Juli 2001 abgeschlossen. 

Nachträglich ist noch auf die nach diesem Zeitpunkt erfolgte Gesetzesänderung 
in den Ländern Bremen, Schleswig-Holstein und Sachsen eingegangen worden. 

Außerdem wurde noch auf die Umstellung der Leistungen auf Euro zum 
01. 01. 2002 hingewiesen. 

Bei der Untersuchung des Blindengeldrechtes wurde besonderer Wert auf die 
Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung bis zur Gegenwart gelegt. 
Dankbar bin ich den zuständigen Behörden, Gerichten und Organisationen, die 
meine Anfragen zur Verwaltungspraxis und zur Rechtsprechung stets rasch und 
bereitwillig beantwortet haben. 


